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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Rüdiger Lucassen, Gerold Otten, Jan Ralf Nolte,  
Berengar Elsner von Gronow, Jens Kestner, Christoph Neumann,  
Dietmar Friedhoff, Martin Hess, Martin Hohmann und der Fraktion der AfD  

Beschaffung eines neuen Sturmgewehres für die Bundeswehr 

Die Bundesregierung beabsichtigt, 2019 ein neues Sturmgewehr für die Bundes
wehr zu beschaffen (www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/g36-nachfolge-bundeswehr- 
sturmgewehr-suche-vergabeverfahren-beginn). Einem Pressebericht war zu ent
nehmen, dass jedoch bei ersten Tests der von verschiedenen Herstellern angebo
tenen Waffen keines den Anforderungen der Streitkräfte genügte (www.welt.de/ 
politik/deutschland/article182047984/Nachfolger-fuer-G36-Neue-Sturmgewehre- 
fuer-Bundeswehr-scheitern-im-Test.html). 
Die Waffen der beiden Hersteller, die sich in der Endauswahl befinden, waren 
u. a. offensichtlich zu schwer, obwohl nur Waffen im NATO-Kaliber 5,56 x 
45 mm bei der Vergleichserprobung untersucht worden sind. Entgegen der ur
sprünglichen Forderung des BAAINBw (= Bundesamt für Ausrüstung, Informa
tionstechnik und Nutzung der Bundeswehr) nach einem Wechselkaliber im 
NATO-Kaliber 7,62 x 51 mm wurden nur Waffen im Kaliber 5,56 x 45 mm an
geboten. Es scheint, also ob die durch den Bundesrechnungshof angeregte Dis
kussion erneut die Frage aufwirft, welches Kaliber neue Waffen haben sollen. 
Am 14. Oktober 2018 ist dazu in der Zeitung „WELT AM SONNTAG“ zu lesen, 
dass „das internationale Vergabeverfahren für die neuen Gewehre“ im April 2017 
„mit einer Definition der geforderten Leistungsdaten“ begann. „Im September 
2017 wurden Rüstungsunternehmen aufgefordert, Angebote abzugeben. Im Feb
ruar 2018 endete die Angebotsfrist.“  
Seitdem wurden sogenannte vorvertragliche Vergleichserprobungen der angebo
tenen Gewehre durchgeführt. Dabei „stellte sich wider Erwarten heraus, dass die 
Erfüllung einzelner Muss-Forderungen durch die vorgestellten Sturmgewehre 
nicht erbracht werden konnte“, heißt es nun im Schreiben des Beschaffungsamtes. 
Den Unternehmen wurde eine Frist bis zum 15. Februar 2019 eingeräumt, um die 
Mängel zu beseitigen. Anschließend müssen die Gewehre erneut geprüft werden. 
Dadurch verzögere sich „das Projekt um etwa acht Monate“, teilte die Behörde 
mit. 
Darüber hinaus bezweifelt der Bundesrechnungshof, „[…] dass die in der Aus-
schreibung geforderte Durchschlagsleistung der Gewehre grundsätzlich den An
forderungen der Bundeswehr genügt.“ Die Rechnungsprüfer begründen ihre 
Zweifel mit einer „Studie des Heeres“ und „Forderungen“ der Streitkräftebasis, 
wie es im Schreiben des BAAINBw heißt. 
Einem Schreiben des Beschaffungsamtes an das Bundesministerium zufolge habe 
man dem Rechnungshof „zugesichert“, die Durchschlagsleistung durch geson
derte Untersuchungen verifizieren zu wollen. Dabei sei auch darauf hingewiesen 
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worden, dass „einige Teilstreitkräfte eine zumindest teilweise Ausstattung  
mit dem größeren 7,62-Millimeter-Kaliber“ fordern (www.welt.de/politik/ 
deutschland/article182047984/Nachfolger-fuer-G36-Neue-Sturmgewehre-fuer- 
Bundeswehr-scheitern-im-Test.htm). 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. In welcher Form wurde die Kampftruppe bzw. der Nutzer, an der Definition 

der funktionalen Forderungen beteiligt?  
Wenn das nicht geschehen ist, warum nicht? 

2. Haben externe Berater an den Vorbereitungen dieser Ausschreibung teilge
nommen (bitte Firmen und ihre Sachkunde auflisten)?  

3. Welche funktionalen Forderungen stellt die Bundesregierung an die Beschaf
fung des neuen Sturmgewehres?  
Welche Anforderungen (das Gewicht von 3,6 kg (leer), die Funktion (Sicher
heit und Präzision) oder die Wirkung im Ziel) priorisiert die Bundesregie
rung dabei? 

4. Wodurch ergibt sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Forderung nach 
einem Leergewicht des neuen Sturmgewehres von 3,6 kg? 

5. Wie bewertet die Bundesregierung die wirtschaftliche und technische Liefer- 
und Leistungsfähigkeit der verbliebenen beiden Anbieter  
a) in Bezug auf deren nachgewiesenen Referenzen im Bau von militärischen 

Sturmgewehren und ihren militärischen Nutzern und 
b) im Hinblick auf ihre technische Lieferfähigkeit von bis zu 65 000 Waffen 

pro Jahr? 
6. Welche Unterauftragnehmer werden den potentiellen Auftragnehmern zur 

Seite stehen, und wo sollen die Waffen gebaut werden? 
7. Vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig 179 713 und 61 000 Reservisten-

Beorderungsdienstposten (Weisung Reservistenarbeit 2017/18 vom 30. Mai 
2017, S. 13) 167 000 Sturmgewehre G36 zur Verfügung stehen, warum be
schafft die Bundesregierung für künftig 198 000 Soldaten und 61 000 Reser
visten weniger als 125 000 neue Sturmgewehre, und wie beabsichtigt die 
Bundesregierung, mit der Differenz zu verfahren? 

Berlin, den 5. November 2018  

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion 
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